
 
 

 
 

 
 
    

  Nr. 16/2020                                                            Gettorf 19.08.2020 
 
 

S i t z u n g s t e r m i n e  
 

Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seite 

Mittwoch, 26.08.2020 
- 19.00 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Gettorf 

KuBiZ im Schulzentrum 
Süderstraße 76, 24214 Gettorf 

2-3 

Donnerstag, 03.09.2020 
- 19.30 Uhr - 

Wege- und Umweltausschuss 
der Gemeinde Neuwittenbek 

ĂAlte Scheuneñ Hof Radbruch, 
Hauptstr. 17, 24214 Neuwittenbek 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wochenmarkt in Gettorf 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

freitags    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  

erscheint am Mittwoch, dem 2. September 2020 
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Gemeinde Gettorf                     24214 Gettorf, den 17.08.2020 
- Der Bürgermeister -                     Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 26.08.2020, 19:00 Uhr, 
 

Pavillon an der Isarnwohld Schule, Süderstraße 72, 24214 Gettorf 
 

Aufgrund der Coronabedingungen und dem verfügbaren Raum wird der Zugang zu der Veranstaltung auf 
max. 50 Personen beschränkt werden müssen. 

 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Bericht des Bürgermeisters  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.06.2020  

   

 5. Antrag der SPD-Fraktion: Umbesetzung von Ausschüssen 
1. Wahl eines Mitgliedes und Vertreter für den Haupt- und Finanz-
ausschuss 
2. Wahl eines Mitgliedes für den Ausschuss für Kultur, Sport, Ju-
gend und Soziales 

 

   

 6. Antrag der FDP-Fraktion auf Bau einer Pumptrack (Mountainbike-
strecke) in Gettorf 

 

   

 7. Weitere Mittelbereitstellung für den Neubau der Schmutzwasser-
vorflut Gettorf Mitte 

 

   

 8. Geänderter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die vorhaben-
bezogene 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52 - Fried-
richsorter Straße und Kreuzungsbereich - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 9. Förderung von Unternehmensgründungen  II  

   

 10. Erlass der 1. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Get-
torf für die Volkshochschule Gettorf 

 

   

 11. Erlass der 2. Änderung zur Honorar- und Entgeltordnung der Ge-
meinde Gettorf für die Volkshochschule Gettorf 

 

   

 12. Handwerker-Zunftbaum für Gettorf  

   

 13. Weihnachtsmarkt 2020  

   

 14. Stellenplanerweiterung für die Bücherei der Gemeinde Gettorf  
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 15. Antrag der CDU-Fraktion zur Beschlussfassung über eine überar-
beitete Fassung der Richtlinie zur  Förderung von Kunst, Kultur, 
Sport und Gemeinwesenarbeit in der Gemeinde Gettorf 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Vertre-

tung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Vertragsangelegenheiten Pastorengang  

   

 3. Antrag der FDP-Fraktion vom 12.08.2020  

   

 
gez. - Bürgermeister -  

 
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Neuwittenbek                    24214 Gettorf, den 18.08.2020 
- Die Bürgermeisterin -                    Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Wege- und Umweltausschusses der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Donnerstag, 03.09.2020, 19:30 Uhr, 
 

"Alte Scheune" Hof Radbruch, Hauptstraße 17, 24214 Neuwittenbek 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.06.2020  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Auftragsvergabe für die Beschaffung eines Traktors für den Bau-
hof 

 

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
 
Meins 
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Bekanntmachung  
der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 
 ï Sandkuhle ï der Gemeinde Gettorf nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der von der Gemeindevertretung Gettorf in der Sitzung am 24.06.2020 gebilligte und zur Aus-
legung bestimmte Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 ï Sandkuhle ï für das 
Gebiet, welches wie folgt begrenzt wird: 
 
Plangebiet südwestlich der Kieler Chaussee, östlich der Liebesallee, nördlich der Gartenstraße,    
liegt in der Zeit vom  

27.08.2020 bis zum 28.09.2020 
 
in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 
10 im EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: 
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) 
öffentlich aus.   
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach den Regelungen des Baugesetzbuches aus-
zulegenden Unterlagen sind zusätzlich auf der Internetseite des Amtes Dänischer Wohld ein-
gestellt und können dort unter der Internetadresse www.amt-daenischer-wohld.de  eingesehen 
werden.  
 
Der Geltungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 
einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten für den 
Publikumsverkehr zur Niederschrift abgeben.  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
und § 4 a Abs. 6 BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.  
Einwendungen, die im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, 
aber hätten fristgerecht geltend gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag 
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig.  
 
Es ist weiter darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplan im beschleunigte Verfahren nach 
§ 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 
wird. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Abs. 
1 Buchstabe e der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 Baugesetzbuch 
und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt ĂInformationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rah-
men der ¥ffentlichkeitsbeteiligung nach dem Baugesetzbuch (Artikel DSGVO)ñ, das mit aus-
liegt.  

  
Gettorf, den 17.08.2020 
 Amt Dänischer Wohld 
 Der Amtsdirektor 
 Im Auftrage 
  
 Kiene              

 

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss  
für die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes  

der Gemeinde Gettorf 
 

Die Gemeindevertretung Gettorf hat in ihrer Sitzung am 24.06.2020 beschlossen, die 16. Än-
derung des Flächennutzungsplanes für das folgende Gebiet aufzustellen: 
 
Plangebiet südwestlich der Trasse der Ortsumgehung der Bundesstraße 76 (B 76), nördlich 
und westlich angrenzend an das Gewerbegebiet Eichkoppel, nördlich und westlich angrenzend 
an das Gewerbegebiet Eichkoppel, nördlich und westlich angrenzend an das Wohngebiet Zie-
gelei, nördlich Hasenberg. 
 
Das Gebiet ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Folgende Planungsziele werden verfolgt:  
Änderung der Flächen für die Landwirtschaft und von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. 
 
Die Planungsziele sind in einer Begründung darzulegen, ein Umweltbericht ist als gesonderter 
Teil der Begründung zu erarbeiten (§ 2 a Baugesetzbuch). 
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 
Weiterhin wurde beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch durchzuführen, um die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch erfolgt durch 14-
tägigen öffentlichen Aushang in der Zeit  
 

vom 27.08.2020 bis zum 09.09.2020 
 
in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Erdge-
schoss Zimmer 10, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (montags bis frei-
tags von 8 Uhr bis 12 Uhr und donnerstags von 8 Uhr bis 18 Uhr, außer an Feiertagen). Die 
Öffentlichkeit kann sich innerhalb dieses Zeitraumes schriftlich oder während der Öffnungszei-
ten zur Niederschrift zu der Planung äußern. 
 
 
Gettorf, den 17.08.2020 
 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
Kiene 
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Bekanntmachung  
der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der  

15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gettorf 
nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der von der Gemeindevertretung Gettorf in der Sitzung am 24.06.2020 gebilligte und zur Ausle-
gung bestimmte Entwurf der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet: 
 
Teilgebiet 1: Großrott, östlich Hüttenkoppel/Landesstraße 46 (L 46) und der Bebauung Lindentor, 
südlich der Bebauung Fasanenweg, 
 
Teilgebiet 2: östlich Hüttenkoppel/Landesstraße 46 (46) und der Bebauung Lindentor, 
 
Teilgebiet 3: südlich Kirchhofsallee, westlich der Parkallee, östlich der Süderstraße/Landesstraße 
46 (L 46),  
liegt in der Zeit vom  

27.08.2020 bis zum 28.09.2020 
 
in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 
im EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (werktags, Montag bis Freitag von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus. 
 
Der Geltungsbereich ist in den nachstehenden Lageplänen schwarz umrandet. 
    
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach den Regelungen des Baugesetzbuches auszule-
genden Unterlagen sind zusätzlich auf der Internetseite des Amtes Dänischer Wohld eingestellt 
und können dort unter der Internetadresse www.amt-daenischer-wohld.de eingesehen werden und 
auch über den Digitalen Atlas Nord zugänglich. 

 
Folgende umweltrelevante Informationen sind aus dem Umweltbericht mit integrierter Grünord-
nungsplanung, dem Landschaftsplan, der Artenschutzrechtlichen Bewertung, der Schornsteinhö-
henberechnung, dem Schalltechnischen Gutachten sowie den Stellungnahmen der Träger öffent-
licher Belange zu ersehen und liegen mit aus: 

Schutzgut Pflanzen und Tiere: Teilbereiche Neubau und Versiegelungen, Knickbestand, Vorkom-
men artenschutzrechtlich geschützter Tierarten, Schutzgebiete in der Umgebung, Umwandlung 
Wald, Aufforstungen Waldflächen, Bürgerpark, Artenschutzrechtliche Prüfung, Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Konflikte (Fledermäuse, Amphibien), Schutz Brutvögel, Verlust Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten, Amphibienschutzzaun, Ausgleichsmaßnahmen, Fledermausschutz 

Schutzgut Boden: Teilweise Neuversiegelungen durch Bebauung und Verkehrsflächen, Beein-
trächtigung natürlicher Bodenfunktion durch Neuversiegelungen und Bodenver-dichtungen, Ver-
lust von belebtem Oberboden, Beeinträchtigung Bodenleben, Kampfmittel, Altlasten, Versicke-
rung, Niederschlagswasserbeseitigung, Entwässerungsgraben (Vorflut) 

Schutzgut Wasser: Oberflächenwasserbeseitigung, Versickerung von unbelastetem Oberflächen-
wasser, Entwässerungsgraben (Vorflut), Feuchtbiotopeschgerechter Umgang mit Abfällen und Ab-
wässern, Unterhaltung Verbandsgewässer 

Schutzgut Luft: Auswirkungen Immissionen auf Luftqualität 

Schutzgut Klima: alter Laubbaumbestand im Bürgerpark günstige Wirkungen auf Kleinklima 

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Schutzgut Landschaft, Landschaftsbild: Grünflächenkomplex im Teilgebiet 3 zentrales Erholungs-
gebiet, Lindenallee Bürgerpark und Wegeanbindung, Eingrünung neues Heizkraft-werk und Wär-
mespeicher 

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter: Eingriff in das Knicknetz (Knicknetz als wertvolles 
und charakteristisches Element der historischen Kulturlandschaft), Kultur- und Sachgüter, archäo-
logische Kulturdenkmale, Kulturdenkmal Ehrenhain 

Schutzgut Biologische Vielfalt: Wald- und Feuchtgebiete Biotopverbundkeine FFH- oder Vogel-
schutzgebiet in der Nähe vorhanden 

Schutzgut Kultur- und Sonstige Sachgüter: angrenzende historisch gewachsene Grünan-
lage/Friedhofsanlage und Ehrenhain (Teilgebiet 3), archäologische Kulturdenkmale 

Schutzgut Mensch: Veränderung Blick in die freie Landschaft, Lärmimmissionen, Geruchs-immis-
sionen 

Wechselwirkungen und -beziehungen: Barrierebildung durch die Neubebauung, Schutz, Pflege 
und die Entwicklung des wertvollen Knickbestandes als lineares Verbundsystem 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen und 
umweltbezogenen Informationen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während 
der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr zur Niederschrift abgeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
und § 4 a Abs. 6 BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß 
§ 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Abs. 1 Buch-
stabe e der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 Baugesetzbuch und dem 
Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, er-
halten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt ĂInformationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der ¥ffentlich-
keitsbeteiligung nach dem Baugesetzbuch (Artikel DSGVO)ñ, das mit ausliegt.  
 

Gettorf, den 17.08.2020 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrage 
Kiene       
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Bekanntmachung  
der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des  

Bebauungsplanes Nr. 4 ï Hauptstraße ï  
 der Gemeinde Schinkel nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der von der Gemeindevertretung Schinkel in der Sitzung am 25.06.2020 gebilligte und zur Auslegung be-
stimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 ï Hauptstraße ï für das Gebiet: 
 
Plangebiet nordwestlich der Raiffeisenstraße, westlich der Bebauung Köhlenredder, nördlich und südlich 
der Hauptstraße/Kreisstraße 92 (K 92),  
liegt in der Zeit vom  
 

27.08.2020 bis zum 28.09.2020  
 

in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im EG, 
während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (werktags, Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
    
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach den Regelungen des Baugesetzbuches auszulegenden 
Unterlagen sind zusätzlich auf der Internetseite des Amtes Dänischer Wohld eingestellt und können dort 
unter der Internetadresse www.amt-daenischer-wohld.de eingesehen werden und auch über den Digitalen 
Atlas Nord zugänglich. 

 
Folgende umweltrelevante Informationen sind aus dem Umweltbericht, dem Landschaftsplan, der Schal-
limmissionsprognose, dem Baugrundgutachten, dem Land-schaftspflegerischen Fachbeitrag sowie den 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zu ersehen und liegen mit aus: 
 

Schutzgut Boden und Fläche: Neuversiegelungen durch Bebauung und Verkehrsflächen, Beeinträchtigung 
natürlicher Bodenfunktion durch Neuversiegelungen und Bodenver-dichtungen, Verlust von belebtem 
Oberboden, Beeinträchtigung Bodenleben und Bodenprozesse, Reliefveränderungen infolge von Boden-
auf- und -abtrag, Kampfmittel, Altlasten, Versickerung, Veränderung natürlicher Bodenfunktionen (Lebens-
raumfunktion, Funktion im Wasserhaushalt, Regulationsfunktion), historische Knicklandschaft, Verände-
rung Niederungsbereich einer Au, Flächenverbrauch durch Urbanisierung, Kampfmittel, Altlasten, Altabla-
gerungen 

Schutzgut Wasser: Verringerung Grundwasserneubildung durch Neuversiegelungen, Beschleunigung Ein-
leitung von Oberflächenwasser in die Vorflut, Verlegung der Au, neuer Auverlauf mit Flachwasserbereichen 
und Vernetzung von Lebensräumen, Erhöhung Trinkwasserbedarf, Schutzstreifen zum Gewässer 

Schutzgut Klima: Veränderung Flächen mit vorhandenem Freiraumklima in Richtung eines Klimas von Sied-
lungsbereichen, Emissionen von Treibhausgasen (Wärmeerzeugung) 

Schutzgut Luft: Verschlechterung durch Versiegelungen 

Schutzgut Pflanzen: Verlust von Standorten für die Vegetation, Entwidmung Knickbereich, Eingriff Knickbe-
reich, Beseitigung landschaftsprägender Einzelbaum 

Schutzgut Tiere: Verlust von faunistischen Lebensräumen (Anlage Regenrückhaltebecken, Verlegung Au, 
Beseitigung Gehölzstände), Lebensraumverlust für gehölzbrütende und bodenbrütende Vogelarten und 
Landlebensräumen für Amphibien, Beeinträchtigung Potential Wochenstubenquartiere für Fledermäuse, 
Beeinträchtigung von Tieren während der Bauphase durch Baustellenbetrieb, Vorkommen artenschutz-
rechtlich geschützter Tierarten 

Schutzgut Biologische Vielfalt: Beseitigung und Entwidmung geschützter Knickbereiche, Vernetzung Knicks 
zur freien Landschaft, Verlust von Lebensräumen gehölzbrütender Vogelarten durch Gehölzbeseitigung, 
potentieller Verlust Fledermauswochenstuben oder Winterquartiere, Nebenverbundsachse des 

http://www.amt-daenischer-wohld.de/


Seite 14                                                                            Nr. 16/2020 

 

Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems Schleswig-Holstein, Entwicklung naturbetonter Uferzone des 
Fließgewässers 

Schutzgut Landschaft: bauliche Entwicklung innerhalb einer siedlungsnahen kleinteiligen Knicklandschaft, 
Auswirkungen auf die Knicklandschaft, Verkleinerung des freien Landschafts-raumes, Beeinträchtigung 
Charakter der offenen Grünlandniederung, naturnahe Gestaltung eines Bachabschnitts, Extensivierung und 
Artenanreicherung von Grünlandflächen, naturnäheres Erscheinungsbild der Grünlandniederung, Eingrü-
nung Wohnbebauung 

Schutzgut Menschen: Entwicklung der Wohnfunktion und des Arbeitsplatzangebotes, Veränderung Erho-
lungswert Grünlandniederung, naturnahe Gestaltung Grünlandflächen, naturnäheres Erscheinungsbild 
Grünlandniederung, Erhöhung Fahrzeugverkehr, Lärm-immissionen  

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter: Verkleinerung historische Knicklandschaft, archäologisches 
Interessengebiet, Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale 

Wechselwirkungen zwischen einzelnen Belangen des Umweltschutzes: Überbauung, Bodenversiegelung 
(durch Versiegelung Entfall der Speicher- und Pufferfunktion des Bodens, dadurch Auswirkungen auf Wech-
selwirkungen zwischen Boden und Wasser, Verhinderung Grundwasserneubildung, Beeinträchtigung des 
Wasserhaushalts durch stark schwankende Einleitmengen), Verhinderung Austauschfunktion zwischen Bo-
den und Luft, Veränderung des Lokalklimas und der Luft, Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen 
Boden und Pflanzen, Verringerung der landschaftsgebundenen Erholungsqualität des Raums, durch Ver-
lust von Gehölzen Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Tieren und Umweltbelange des Menschen, 
Verlust von Schattenplätzen und Erhöhung des Staubgehalts der Luft, Luftschadstoff-Immissionen (Ver-
kehr) 

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete: keine Natura 2000-Gebiete im näheren Umfeld  

Auswirkungen auf Sonstige Schutzgebiete und -objekte: Beseitigung und Entwidmung von gesetzlich ge-
schützten Knicks, Gewässerrandstreifen, Vorkommen und Beeinträchtigung geschützter Arten, arten-
schutzrechtliche Anforderungen (Beeinträchtigungen Gehölzbrüter und Bodenbrüter, Fledermäuse), Aus-
gleichsmaßnahmen 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen und umweltbe-
zogenen Informationen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten 
für den Publikumsverkehr zur Niederschrift abgeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4 a Abs. 6 BauGB), 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.  
Einwendungen, die im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber hätten 
fristgerecht geltend gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e der 
Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 Baugesetzbuch und dem Landesdatenschutzge-
setz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Pr¿fung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt ĂInformationspflichten 
bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Baugesetzbuch (Artikel 
DSGVO)ñ, das mit ausliegt.  
 

Gettorf, den 17.08.2020 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrage 
 
Kiene       
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Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss  

für die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes  
der Gemeinde Tüttendorf 

 
Die Gemeindevertretung Tüttendorf hat in ihrer Sitzung am 23.06.2020 beschlossen, die 3. 
Änderung des Flächennutzungsplanes für das folgende Gebiet aufzustellen: 
 
Plangebiet südwestlich angrenzend an das Gemeindegebiet Felm, südöstlich angrenzend an 
das Gemeindegebiet Gettorf, nordwestlich des Ortsteils Blickstedt der Gemeinde Tüttendorf, 
nordöstlich des Ortsteils Tüttendorf der Gemeinde Tüttendorf, nordöstlich der Trasse der Bun-
desstraße 76 (B 76). 
 
Das Gebiet ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Folgende Planungsziele werden verfolgt:  
Im Rahmen der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Tüttendorf soll eine 
Anpassung der dargestellten Konzentrationsfläche für die Nutzung von Windenergie an die Er-
gebnisse der aktuellen Teilfortschreibung des Landes-entwicklungsplans 2010 (LEP) und zur 
Teilaufstellung des Regionalplanes (Sachthema Windenergie) erfolgen, die bisherige Konzent-
rationsfläche  für die Nutzung von Windenergie soll durch ein Vorranggebiet für Windenergie-
nutzung ersetzt werden (Abwägungsbereich für die Windenergienutzung PR2_RDE_033). 
 
Die Planungsziele sind in einer Begründung darzulegen, ein Umweltbericht ist als gesonderter 
Teil der Begründung zu erarbeiten (§ 2 a Baugesetzbuch). 
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 
Weiterhin wurde beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch durchzuführen, um die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch erfolgt durch 14-
tägigen öffentlichen Aushang in der Zeit  
 

vom 27.08.2020 bis zum 09.09.2020 
 
in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Erdge-
schoss Zimmer 10, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (montags bis frei-
tags von 8 Uhr bis 12 Uhr und donnerstags von 8 Uhr bis 18 Uhr, außer an Feiertagen). Die 
Öffentlichkeit kann sich innerhalb dieses Zeitraumes schriftlich oder während der Öffnungszei-
ten zur Niederschrift zu der Planung äußern. 
 
 
Gettorf, den 17.08.2020 
 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
Kiene 
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